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41°1 
de~' Abg. Gei 

Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 

A. n fra ge 

s s 1i n ger, Dr. Mal eta, Alt e n bur ger, 

Mac h U n z e, B 1 e y e r und Genossen 

an den Bundesminister für Verkehr und verstaatlichte Betriebe, 

betreffend Verstöße gegen bestehende Gesetze und Dienstvorschriften anläß­

lieh Personalverfügungen bei den Österreichischen Bundesbahnen, 

...... -.-1"-.-
Bei der Generaldirektion der Österreiohisahen Bundesbahnen versah 

Dr.Jesohek seinen Dienst als Abteilungsleiter bei der Betriebsdirektion. 

Dr.Jeschek wurde von den Nationalsozialiaten mit halben Bezügen in den Ruhe­

stand geschickt und ist daher Besitzer eines Opferfürsorgeausweises. 

Obwohl grundsätzlich das seohszigste Lebensjahr als Höohstalter für den 

Dienst übe.r Wunsch des Finan zministers und im Einvernehmen mit dem Zentra1-

aussohuß aufgehob~n wurde, fand diese Vereinbarung auf Dr. Jesohek keine An­

wendung ~ er mußte in Pension gehen. 

Nun sohlug der Generaldirektor der ÖBB den Zentralinspektor Dr~Dutka 

als Nachfolger vor. Dieser wurde von den Nationalsozialisten sohwerst ge­

maßregelt I verlor sein Heim und Einrichtung und auch die EBistenz. Im Jahre 

1945 wurde er wieder eingestellt, Auch l)r.Dutka ist Inhaber einer amtsbeschei­

nigung naoh dem Opferfürsorgegesetz • In seiner Eigenschaft als Reoht~:):'eferent 

und sPä.t~r Vorstand der Verwaltungsabieiluns Innsbruck hat er se in Wi.ss en 
und Können stets unter Beweis gestellt" Im ~ 8 des Opferfürsorgege,setzes 
ist ausdrücklioh festgelegt, daß bei Besetßung freier Di4lnstposten im öf­
fentliohen Dienst bei Erfüllung der erforderliohen Voraussetzung der Be­
sitzer eines Opferfürsorgeausweises den Vorzug vor allen anderen Bewerbern 
hat. Trotz des Vorsohlages des General .. und des Betriebsdirektors wurde ge­
gen das Gesetz und die bestehendenDlenstvorschriften ein R9ngjüngerer mit 
diesem Posten betraut~ 

Die gefertigten Abgeordneten stellen an den Herrn Bundesminister rur 
Verkehr und verstaatliohte Betriebe die 

A n fra g er 

naoh welohen Grundsätzen er Postenbesetzungen vornimmt, ob er sich an 
~sterreichische Gesetze und an Dienstvorschriften der Österreichischen 
Bundesbahnen gebunden fühlt und 
. inwieweit politisch die Mitgliedsohaft zum Bund sozialistischer Aka-

demiker in solchen F~llen ausschlaggebend ist und ob der Herr Bundesmini­
ster gewillt ist, in Hinkunft nach dem Ra.ng 1 den faohlichen Voraussetzun­
gen, der·fa.chlichen Eignung und den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen 
die Persoml.lwirtschaft bei den Österreichisohen Bundesbahnen zu fUhren, 
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